
schon wieder WANDLUNG....
Beitrag von „dummytest“ vom 5. Februar 2010 um 09:03

Zitat von Balrock

Beachte auch, das zur Berechnung der Nutzungsentschädigung, nur der Einkaufswert
des Fahrzeuges als Berechnungsgrundlage genommen wird. Sprich der Händler Preis.
Den die Entschädigung, ist ja ein Zahlung um den Verlust des Händlers auszugleichen,
für die Nutzung. Also ist die Berechnungsgrundlage, der Einkaufpreis des Händlers
laut Rechnung VW an ihn!

ich denke, das ist falsch ..
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